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PPP und ÖÖP sind keineWundermittel!

Beschluss: Annahmemit Änderungen

PPP und ÖÖP sind keineWundermittel!

 

Die SPD-Mitglieder in Senat und Abgeordnetenhaus werden aufgefordert, die Finanzierung öffentlicher Infrastrukturprojekte

(Neubau und Sanierung) durch Modelle von Public-Private-Partnership (PPP) auszuschließen und öffentlich-öffentliche Part-

nerschaften (ÖÖP) nur zuzulassen, wenn

• der Vertragspartner des Landes ebenfalls im Finanzkreislauf des Landes Berlin (Hauptverwaltung, Bezirke, öffentliche

Anstalten und Körperschaften des Landes oder privatrechtliche Unternehmensbeteiligungen mit Landesmehrheit) an-

gesiedelt ist und

• der Vertrag keine Regelungen enthält, nach denen das Land Berlin dem privatrechtlichen Vertragspartner

Mindesteinnahmen oder die Übernahme vonMehrausgaben gewährleistet und

• das gesamte vertragliche Konstrukt aus Bauvorhaben, Bewirtschaftung und Finanzierungsvorgang insgesamt nachweis-

lich wirtschaftlicher ist

 

Überweisen an

AH Fraktion, Senat

Stellungnahme(n)

Stellungnahme Senat 2024:

Die Zuständigkeit für öffentlich-öffentliche Partnerschaftenbei der Finanzierungöffentlicher Infrastruktur liegt bei der Senats-

verwaltung für Finanzen. Diese ist ermächtigt, mit Zustimmung des Hauptausschusses, Sonderfinanzierungen und öffentlich-

öffentliche Partnerschaften zuzulassen. Dabei müssen die aus diesen Partnerschaften entstehenden Verpflichtungen das ver-

tretbare Maß für die Belastung künftiger Haushaltsjahre nicht überschreiten. Die Wirtschaftlichkeit solcher Partnerschaften

muss in jedem Einzelfall belegt werden.

Stellungnahme AH-Fraktion 2024:

Die SPD-Fraktion imAbgeordnetenhaus hat imKontext der Debatte zu Zukunftsinvestitionen in einemFraktionsantrag klarge-

stellt, dass PPP-Projekte kritisch gesehen und Sale-and-Lease-Back Geschäfte ausgeschlossenwerden. Die im Koalitionspapier

„Modernisierung – Transformation – Konsolidierung“ vorgesehenenModelle sind anhand der HOWOGE und Berlinovo ausfor-

muliert, welche beide Unternehmen des Landes Berlin sind. Die avisierte schuldenbremsenkonforme Finanzierung über Trans-

aktionskredite ließe zudemkeineÖÖPmitMinderheitenbeteiligungen zu. In ÖÖP-Projektenmithilfe vonTransaktionskrediten

wird im Zuge der aktuellen Konsolidierungsnotwendigkeiten ein adäquatesMittel zur Entlastung bzw. zur Ermöglichungwei-

terhin notwendiger Investitionen gesehen.
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